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1. Vereinbarungen mit der Stadt Hecklingen (Korrektur Veröffentlichung) 
 
 
 

Beschluss 17/2016 „Vertrag zur Aufgaben- und Vermögensübernahme für die Schmutz-

wasserentsorgung in der Stadt Hecklingen, OT Cochstedt (ohne Flughafen)“ 

 

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ be-

schließt den Vertrag zur Aufgaben- und Vermögensübertragung für die Schmutzwasserbeseiti-

gung der Stadt Hecklingen OT Cochstedt (ohne Flughafen) – einschließlich der Anlagen 1-6 – 

und ermächtigt den Verbandsgeschäftsführer zur Unterzeichnung des Vertrages. 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

Vertrag zur Aufgaben- und Vermögensübernahme „Schmutzwasserbeseitigung“ für  

den OT Cochstedt (ohne Flughafen) 

 
zwischen  

 
 

der Stadt Hecklingen, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Uwe Epperlein,  
Herrmann Danz-Straße 46, 39444 Hecklingen 
 

        - nachfolgend Stadt Hecklingen-   
und 
 
dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“, vertreten durch den Verbands-
geschäftsführer Herrn Andreas Beyer, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
 

- nachfolgend WAZV -  
 

 
Präambel 

 
I. 

 
Der Stadt Hecklingen obliegt gem. § 78 Abs. 1 WG LSA die Abwasserbeseitigung in ihrem Ortsteil 
Cochstedt. Zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht bedient sie sich eines privaten Betreibers, 
der WTEB – damals firmierend unter  SHW Hölter Wassertechnik GmbH. Der Betreiber ist Dritter i.S. 
d. § 56 Satz 3 WHG.  
 
Der Betreiber hat die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen errichtet, finanziert und be-
treibt diese. Hierzu wurde mit dem Betreiber am 03.12.1998 ein Betreibervertrag geschlossen, wel-
cher am 07.09.1999 von der Kommunalaufsicht genehmigt worden ist.  
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Aktuell regeln sich die Rechte und Pflichten zwischen der Stadt Hecklingen und dem Betreiber nach 
dem Betreibervertrag i.d.F. der am 20.11.2000 im Stadtrat von Cochstedt beschlossenen 1. Ände-
rung. Dieser Vertrag endet am 31.12.2023.  
 
Die von dem Betreiber hergestellten und übernommenen Anlagen der Abwasserbeseitigung sind in 
das Eigentum des Betreibers übergegangen.  
 
Der Betreiber hat die Finanzierung der von ihm erstmalig errichteten, neu errichteten und übernom-
menen Anlagenteile einschließlich des Erwerbs von Betriebsmitteln übernommen.  
Hierzu hat er Darlehensverträge mit der Deutschen Kreditbank AG, Niederlassung Magdeburg, Otto-
von Guericke-Straße 49, 39104 Magdeburg (DKB AG) geschlossen. 
 
Die Stadt Hecklingen hat dem Betreiber während der Laufzeit des Betreibervertrages die ihm ent-
standenen Kapitaldienstkosten (Zins und Tilgung) zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer sowie die lau-
fenden Betreiberkosten (fixer und variabler Anteil) zuzüglich Umsatzsteuer zu ersetzen.  
 
Der Betreiber hat seine Forderungen auf Ersatz der Kapitaldienstkosten im Wege der sogenannten 
Forfaitierung an die Deutsche Kreditbank AG verkauft und abgetreten. Die Stadt Hecklingen hat die-
ser Forfaitierung zugestimmt und zahlt den auf die Kapitaldienstkosten entfallenden Anteil an dem fi-
xen Betreiberentgelt direkt an die DKB AG. 
 
Die laufenden Betreiberkosten (fixer und variabler Anteil) werden direkt an den Betreiber gezahlt. 
 
Die hoheitlichen Befugnisse der Stadt, insbesondere deren Satzungshoheit wurden durch die Ein-
schaltung des Betreibers nicht berührt.  
 

II. 
 
Der WAZV ist ein Zweckverband im Sinne von § 6 Abs. 1 GKG-LSA, der aus gegenwärtig 6 Mitglie-
dern besteht und die den Mitgliedern obliegende Beseitigungspflicht gemäß § 78 Abs. 1 WG LSA für 
das auf seinem Verbandsgebiet anfallende Abwasser und die den Mitgliedern obliegende Aufgabe 
der Trinkwasserversorgung gemäß § 70 WG LSA erfüllt. 
 
Die Gemeinden für die Wasserversorgung sind: 
 

 die Stadt Staßfurt, ohne die Ortsteile Brumby, Glöthe und Üllnitz 

 die Verbandsgemeinde „Egelner Mulde“, 

 die Stadt Hecklingen für die Ortschaften Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen, 

 die Verbandsgemeinde „Saale-Wipper“ für die Gemeinden Güsten und Giersleben 

 die Verbandsgemeinde „Westliche Börde“ für die Gemeinde Kroppenstedt. 
 
Die Gemeinden für die Schmutzwasserbeseitigung sind: 
 
 

 die Stadt Staßfurt, 

 die Verbandsgemeinde „Egelner Mulde“, 

 die Stadt Hecklingen für die Ortschaften Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen 

 die Verbandsgemeinde „Saale Wipper“ für die Stadt Güsten und die Gemeinde Giersleben, 

 Stadt Aschersleben für die Ortschaften Klein Schierstedt, Wilsleben, Winningen und Schackent-
hal 

 

Gemeinden, die dem Zweckverband die Aufgabe der Beseitigung des Niederschlagswassers für 
Grundstücke, auf denen keine Versickerung möglich ist, übertragen haben, sind: 
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 die Stadt Staßfurt für die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg, 

 die Verbandsgemeinde „Egelner Mulde“, 

 die Stadt Hecklingen für die Ortschaften Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen, 

 die Stadt Aschersleben für die Ortschaft Winningen. 
 

III. 
 

Da die Stadt Hecklingen die Aufgabe der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) 
für die Ortschaften Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen schon auf den WAZV übertragen 
hat, soll nunmehr auch für den Ortsteil Cochstedt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung über-
tragen werden. Die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigung auf den WAZV dient der Schaffung 
einer einheitlichen und damit leistungs- und zukunftsfähigen Struktur. Die Parteien sind darüber ei-
nig, dass die Niederschlagswasserbeseitigung im Ortsteil Cochstedt und für das Gebiet des Flugha-
fens nicht Gegenstand dieser Vereinbarung ist.  

 
IV. 

 
Die Stadt Hecklingen hat am 13.10.2016 die Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseiti-
gung im Ortsteil Cochstedt auf den WAZV zum 01.01.2017 beschlossen.  
 

V. 
 

Mit Wirkung vom 01.01.2017 soll die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf den WAZV über-
gehen. Dementsprechend hat der WAZV mit Beschluss vom 18.10.2016 die Übernahme der 
Schmutzwasserbeseitigung im Ortsteil Cochstedt beschlossen und wird dies als weitere Verbands-
aufgabe in die Verbandssatzung aufnehmen. 
 

VI. 
 

Ziel der nachfolgenden Regelungen ist es, das bislang der Stadt Hecklingen mit Bezug auf die 
Schmutzwasserbeseitigung zugeordnete Vermögen, und zwar nur die in diesem Vertrag einschließ-
lich Anlagen ausdrücklich bezeichneten Vermögensbestandteile und Verträge von der Stadt Hecklin-
gen auf den WAZV zu übertragen. 
 
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien im Einzelnen Folgendes: 

 
§ 1 

Gegenstand 
 

1. Gegenstand des Vertrages sind die Regelungen zur Aufgabenübernahme durch den WAZV. 
2. Gegenstände dieses Vertrages sind ferner die Übertragung des gesamten Vermögens sowie der 

Verpflichtungen in seinem Bestand zum 01.01.2017 auf den WAZV gemäß den nachfolgenden 
Regelungen.  

 
Teil I 

Aufgabenübernahme 
 

§ 2 
Übertragung der Aufgaben der Schmutzwasserbeseitigung  

 
 Die Stadt Hecklingen überträgt hiermit die ihr obliegende Beseitigungspflicht  

für das auf dem Gebiet des Ortsteils Cochstedt anfallenden Schmutzwassers (Anlage 1 - ohne 
Gebiet Flughafen)  gemäß § 78 Abs. 1 WG LSA mit Wirkung zum 01.01.2017 auf den WAZV. 
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§ 3 
Abrechnungsgebiet 

 
1. Die Vertragspartner sind darüber einig, dass die Schmutzwasserbeseitigung im Ortsteil 

Cochstedt der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung der Verbands-
gemeinde Egelner Mulde, der Stadt Hecklingen für die Ortschaften Groß Börnecke, Hecklingen 
und Schneidlingen, der Stadt Staßfurt für die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und 
Löderburg und der Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Winningen und Wilsleben (§ 1 
Abs. 1 d der Abwasserbeseitigungssatzung – Gebiet II), also dem Abrechnungsgebiet II, zuge-
ordnet wird.   

 
§ 4 

Gebühren, Beiträge und Abwasserabgabe 
 

1. Die vor dem 01.01.2017 entstandenen Beitrags- und Kostenerstattungsansprüche werden 
auch nach diesem Zeitpunkt durch die Stadt Hecklingen in eigenem Namen gegenüber den 
Beitrags- und Kostenerstattungsschuldnern geltend gemacht. Die daraus resultierenden Zah-
lungen, die nach dem 31.12.2016 auf diese Beitrags- und Kostenerstattungsansprüche ge-
leistet werden, stehen im Innenverhältnis dem WAZV zu. Die Höhe dieser Ansprüche ergibt 
sich aus der Anlage 2. Die Stadt Hecklingen wird diese Ansprüche in 3 Raten, jeweils zum 
01.01., erstmals zum 01.01.2017 an den WAZV auskehren.  

 
2. Für die Leistung der Schmutzwasserbeseitigung bis zum 31.12.2016 zu erhebende Gebühren 

werden auch nach diesem Zeitpunkt durch die Stadt Hecklingen in eigenem Namen gegen-
über den Gebührenschuldnern geltend gemacht. Die daraus resultierenden Zahlungen, die 
nach dem 31.12.2016 auf die Gebührenansprüche geleistet werden, stehen der Stadt Heck-
lingen zu. 

 
3. Für die Abwälzung der Abwasserabgabe gilt Absatz 2 entsprechend. 

 
4. Die Kosten der Geltendmachung der bis zum 31.12.2016 entstandenen Beitrags- und Gebüh-

renansprüche trägt die Stadt Hecklingen. Soweit im Rahmen der Geltendmachung Nebenfor-
derungen (u. a. Säumniszuschläge, Mahngebühren) entstehen, stehen diese der Stadt Heck-
lingen zu.  

 
§ 5 

Abwasserabgabe 
 

Die an das Land Sachsen-Anhalt zu entrichtende Abwasserabgabe bis einschließlich 31.12.2016 
trägt die Stadt Hecklingen. Die Stadt Hecklingen darf auch Erklärungen (z. B. nach § 9 Abs. 2 AG 
AbwAG LSA oder nach § 10 Abs. 3 AbwAG zur Verrechnung) entgegennehmen und abgeben. 

 
Teil II  

Vermögensübernahme 
 

§ 6 
Mitbenutzungsrechte 

 
1. Soweit zugunsten der Stadt Hecklingen Nutzungsrechte an fremden und zukünftig fremden 

Grundstücken für Anlagen der Schmutzwasserbeseitigung bestehen, überträgt die Stadt Hecklin-
gen diese – soweit möglich – an den WAZV. 

 
2. Soweit eine Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Übertragung der Mitbenutzungsrechte 

nicht erzielbar ist, ist es allein Sache des WAZV, aufgrund öffentlich rechtlicher Vorschriften die 
Sicherung der Benutzungsrechte vorzunehmen. Eventuell fällig werdende Entschädigungen trägt 
die Stadt Hecklingen. Gleiches gilt, wenn der WAZV für Baumaßnahmen, die vor dem 
31.12.2016 begonnen worden sind, Benutzungsrechte nachträglich sichern muss. 
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§ 7 

Bankguthaben 
 
 Ein zu übertragenes Bankguthaben besteht nicht.  

 
§ 8 

Anlagevermögen  
 

Ein zu übertragendes Anlagevermögen besteht nicht. 
 

§ 9 
Verpflichtungen aus Forfaitierungen 

 
1. Die Verpflichtungen der Stadt Hecklingen aus der „Vereinbarung zu Forderungskaufverträgen“ 

zwischen der Stadt Hecklingen und der DKB (Anlage 5) sind in Anlage 6 per 31.12.2016 nebst 
Zins- und Tilgungsberechnung für das Jahr 2016 zusammengestellt. Diese Verpflichtung aus 
Forfaitierungen werden nach Maßgabe folgender Regelungen von dem WAZV übernommen:  
 

2. Den Beteiligten ist bekannt, dass die Übernahme der Verpflichtungen aus der „Vereinbarung zu 
Forderungskaufverträgen“ zwischen der Stadt Hecklingen und der DKB bei gleichzeitiger Entlas-
sung der Stadt Hecklingen aus der Verpflichtung, der Zustimmung der Gläubiger bedarf. Die Par-
teien verpflichten sich, sich um die Erteilung dieser Zustimmung zu bemühen und die hierfür er-
forderlichen Erklärungen abzugeben.  

 
3. Der WAZV stellt die Stadt Hecklingen im Innenverhältnis von jeder Inanspruchnahme durch die 

DKB und den Betreiber für die übernommenen Verpflichtungen frei. Die vorstehende Freistellung 
der Gemeinden ist ein Vertrag zu Gunsten Dritter und gewährt dem Dritten eigene Ansprüche 
gegenüber dem WAZV. 

 
§ 10 

Verträge und Vertragsangebote 
 

1. Der WAZV tritt in die in der Anlage 5 aufgeführten Verträge im Wege der Vertragsübernahme ein.  
 

2. Soweit Ansprüche aus diesen Vertragsverhältnissen bis zum 31.12.2016 entstanden sind, stehen 
diese der Stadt Hecklingen zu. Soweit Verpflichtungen aus diesen Vertragsverhältnissen bis zum 
31.12.2016 resultieren, wird die Stadt den WAZV im Innenverhältnis freistellen. 

 
3. Den Beteiligten ist bekannt, dass die Entlassung der Stadt Hecklingen aus den Verträgen der 

Zustimmung der jeweiligen Vertragspartner bedarf. Die Stadt Hecklingen wird sich unverzüglich 
um die Übertragung der Verträge auf den WAZV und die Entlassung der Stadt Hecklingen aus 
den Verträgen bemühen.  

 
4. Ist eine Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners nicht zu erlangen, stellen sich die Beteilig-

ten im Innenverhältnis wirtschaftlich so, als ob der Vertragspartner zugestimmt hätte.  
 
5. Mit Abschluss dieser Vereinbarung sind die Parteien darüber einig, dass der Vertrag zwischen 

der Stadt Cochstedt und dem AZV „Bodeniederung“ vom 06.06.2000/27.06.2000 über die Einlei-
tung des Schmutzwassers in die Verbandsanlagen des AZV „Bodeniederung“, in welchen der 
WAZV "Bode-Wipper" mit Vereinbarung vom 25.03.2010 eingetreten ist, mit Ablauf des 
31.12.2016 endet.    
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§ 11 
Mögliche steuerrechtliche Folgen 

 
Für den Fall, dass aus diesem Vertrag steuerliche Pflichten hervorgehen oder zukünftig hervorgehen 
werden, sind sich die Beteiligten darin einig, dass die Stadt Hecklingen diese übertragungsbedingten 
Steuern alleine trägt, mit Ausnahme evtl. anfallender Grunderwerbssteuer, die dann der WAZV trägt.  
 

 
 

Teil III 
Öffentlich-rechtliche Zuwendungen 

 
 

§ 12 
Öffentlich-rechtliche Zuwendungsbescheide/Verträge 

 
1. Die gegenüber der Stadt Hecklingen ergangenen öffentlich-rechtlichen Zuwendungen ergeben 

sich aus der Anlage 6. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Rechte und Pflichten aus 
diesen Zuwendungsbescheiden/Verträgen, soweit rechtlich zulässig, auf den WAZV übergehen.  
 
Die Stadt Hecklingen sowie der WAZV werden sich bei den Zuwendungsgebern um eine Über-
tragung der Zuwendungsbescheide/Verträge auf den WAZV bei gleichzeitiger Entlassung der 
Stadt Hecklingen aus den Rechten und Pflichten dieser Bescheide bemühen.  

 
2. Sollte eine Übertragung der Zuwendungsbescheide/Verträge auf den WAZV „Bode-Wipper“ nicht 

möglich sein, stellt der WAZV „Bode-Wipper“ die Stadt Hecklingen von etwaigen Ansprüchen der 
Zuwendungsgeber anlässlich der Zuwendungen im Innenverhältnis frei.  

 
Teil IV 

Übernahme des Personals 
 

§ 13 
Arbeitsverhältnisse 

 
Ein Übergang von Arbeitsverhältnissen findet im Rahmen der Übertragung der Aufgabe der 
Schmutzwasserbeseitigung nicht statt.  

 
Teil V 

Laufende Rechtsstreite 
 

§ 14 
Widerspruchsverfahren 

 
1. Die bis zum 31.12.2016 bei der Stadt Hecklingen anhängigen Widerspruchsverfahren einschließ-

lich Aussetzungsverfahren werden nach diesem Zeitpunkt von der Stadt Hecklingen im eigenen 
Namen fortgeführt.  

 
2. Widerspruchsverfahren bzw. Aussetzungsverfahren, die nach dem 31.12.2016 anhängig ge-

macht werden, aber Bescheide aus der Gebührenabrechnung bzw. die Festsetzung von Beiträ-
gen, Säumniszuschlägen und Aussetzungszinsen bis zum 31.12.2016 betreffend, werden von 
der Stadt Hecklingen im eigenen Namen geführt.  

 
3. Sollten aufgrund von Entscheidungen aus den nach dem 31.12.2016 abgeschlossenen Wider-

spruchsverfahren bzw. Aussetzungsverfahren Zahlungen von dem jeweiligen Verfahrensgegner 
geleistet werden, stehen die gezahlten Beträge dem WAZV zu, sofern es sich nicht um Gebühren 
bzw. Nebenforderungen handelt. Die Stadt Hecklingen wird die Beträge unverzüglich an den 
WAZV weiterleiten. 
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4. Sollte die Stadt Hecklingen aufgrund von bestandskräftigen Entscheidungen nach dem 
31.12.2016 zur Zahlung an Dritte verpflichtet sein, werden diese Zahlungen von ihr vorgenom-
men.  

5. Die Kosten der nach dem 31.12.2016 geführten und zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestands-
kräftig abgeschlossenen Widerspruchsverfahren und Aussetzungsverfahren trägt die Stadt Heck-
lingen. Dies betrifft auch etwaige Zwangsvollstreckungskosten, die durch nach dem 31.12.2016 
betriebene Zwangsvollstreckungsmaßnahmen entstehen.  

 
 

§ 15 
Gerichtsverfahren  

 
1. Die bis zum 31.12.2016 bei der Stadt Hecklingen anhängigen Gerichtsverfahren werden nach 

diesem Zeitpunkt von ihr im eigenen Namen fortgeführt.  
 

2. Die Absätze 2 bis 5 des § 14 gelten entsprechend. 
 

Teil VI 
Schlussbestimmungen 

 
§ 16 

Übergabe der Unterlagen 
 

1. Die Stadt Hecklingen wird dem WAZV sämtliche Unterlagen, die zur Aufgabenwahrnehmung er-
forderlich sind, übergeben.  

 
2. Von dieser Regelung werden auch sämtliche Datenbestände erfasst.  

 
3. Die Übergabe erfolgt bis zum 30.11.2016. Die Übergabe ist zu protokollieren und vom Verbands-

geschäftsführer des WAZV und vom Bürgermeister der Stadt Hecklingen zu unterzeichnen.  
 

§ 17 
Teilunwirksamkeit, Regelungslücke, Ausgleichszahlungen 

 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder aus 
Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, so wird die unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung durch eine andere für die Vertragspartner zumutbare Regelung ersetzt, mit welcher 
der durch die unwirksame oder undurchführbare Regelung angestrebte Zweck im Rahmen der 
Ziele des gesamten Vertragswerks erreicht wird. Vorstehendes gilt sinngemäß bei einer Ver-
tragslücke.  
 

2. Die Stadt verpflichtet sich, nicht gebührenfähige Aufwendungen, deren Verursachung vor dem 
01.01.2017 begründet ist, dem WAZV innerhalb eines Monats nach Erhalt einer schriftlichen Mit-
teilung zu erstatten. 

 
§ 18 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages 
 

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform sowie der ausdrückli-
chen Bezugnahme auf diesen Vertrag, soweit nicht die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. 
Das gleiche gilt für eine etwaige Abbedingung der vorstehenden Schriftformklausel.  
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§ 19 

Kosten des Vertrages 
 

Die Kosten des Vertrages und der erforderlichen Genehmigungen tragen der WAZV und die 
Stadt Hecklingen je zur Hälfte. 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Dieser Vertrag tritt nach Unterzeichnung durch die Vertragsparteien zum 01.01.2017 in 
Kraft. 
 

§ 21 
Genehmigung des Vertrages 

 
Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Sollte er nicht o-
der nur teilweise genehmigt werden, stehen den Beteiligten gegenseitig keinerlei Schadens-, 
Aufwendungs- und sonstige Ersatzansprüche zu. 

 
§ 22 

Ausfertigung des Vertrages 
 

Dieser Vertrag wird in 3 Exemplaren ausgefertigt. Je ein Exemplar erhalten die Vertragspar-
teien und die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde.  

 
 
     Die Anlagen 1 bis 6 sind Bestandteil des Vertrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 9 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 10 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 11 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 
 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 12 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 
 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 13 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 14 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 15 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 16 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 17 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 
 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 18 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 
 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 19 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 
 

Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 20 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 21 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 22 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 23 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 24 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

 

 
 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 02 vom 07.02.2017 – Seite 25 von 36 



Impressum:    Amtsblatt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
Herausgeber:   WAZV Bode-Wipper, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 
    Tel. 03925/9257-0, Fax 03925/9257-30, E-Mail: info@bode-wipper.de, Internet www.bode-wipper.de 
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführer, Andreas Beyer 
Erscheinungsweise:   nach Bedarf 

 

Tilgungsplan aus Forderungskaufvertrag Anlage 4

Valuta Ereignis Betrag Zins Tilgung Restschuld

30.12.2013 Auszahlung 238.639,51 €-                     -  €                    -  €           238.639,51 € 

30.03.2014 Rate 6.910,99 €                         1.759,97 €           5.151,02 €   233.488,49 € 

30.06.2014 Rate 6.910,99 €                         1.721,98 €           5.189,01 €   228.299,48 € 

30.09.2014 Rate 6.910,99 €                         1.683,71 €           5.227,28 €   223.072,20 € 

30.12.2014 Rate 6.910,99 €                         1.645,16 €           5.265,83 €   217.806,37 € 

30.03.2015 Rate 6.910,99 €                         1.606,32 €           5.304,67 €   212.501,70 € 

30.06.2015 Rate 6.910,99 €                         1.567,20 €           5.343,79 €   207.157,91 € 

30.09.2015 Rate 6.910,99 €                         1.527,79 €           5.383,20 €   201.774,71 € 

30.12.2015 Rate 6.910,99 €                         1.488,09 €           5.422,90 €   196.351,81 € 

30.03.2016 Rate 6.910,99 €                         1.448,09 €           5.462,90 €   190.888,91 € 

30.06.2016 Rate 6.910,99 €                         1.407,81 €           5.503,18 €   185.385,73 € 

30.09.2016 Rate 6.910,99 €                         1.367,22 €           5.543,77 €   179.841,96 € 

30.12.2016 Rate 6.910,99 €                         1.326,33 €           5.584,66 €   174.257,30 € 

30.03.2017 Rate 6.910,99 €                         1.285,15 €           5.625,84 €   168.631,46 € 

30.06.2017 Rate 6.910,99 €                         1.243,66 €           5.667,33 €   162.964,13 € 

30.09.2017 Rate 6.910,99 €                         1.201,86 €           5.709,13 €   157.255,00 € 

30.12.2017 Rate 6.910,99 €                         1.159,76 €           5.751,23 €   151.503,77 € 

30.03.2018 Rate 6.910,99 €                         1.117,34 €           5.793,65 €   145.710,12 € 

30.06.2018 Rate 6.910,99 €                         1.074,61 €           5.836,38 €   139.873,74 € 

30.09.2018 Rate 6.910,99 €                         1.031,57 €           5.879,42 €   133.994,32 € 

30.12.2018 Rate 6.910,99 €                         988,21 €              5.922,78 €   128.071,54 € 

30.03.2019 Rate 6.910,99 €                         944,53 €              5.966,46 €   122.105,08 € 

30.06.2019 Rate 6.910,99 €                         900,52 €              6.010,47 €   116.094,61 € 

30.09.2019 Rate 6.910,99 €                         856,20 €              6.054,79 €   110.039,82 € 

30.12.2019 Rate 6.910,99 €                         811,54 €              6.099,45 €   103.940,37 € 

30.03.2020 Rate 6.910,99 €                         766,56 €              6.144,43 €   97.795,94 €   

30.06.2020 Rate 6.910,99 €                         721,25 €              6.189,74 €   91.606,20 €   

30.09.2020 Rate 6.910,99 €                         675,60 €              6.235,39 €   85.370,81 €   

30.12.2020 Rate 6.910,99 €                         629,61 €              6.281,38 €   79.089,43 €   

30.03.2021 Rate 6.910,99 €                         583,28 €              6.327,71 €   72.761,72 €   

30.06.2021 Rate 6.910,99 €                         536,62 €              6.374,37 €   66.387,35 €   

30.09.2021 Rate 6.910,99 €                         489,61 €              6.421,38 €   59.965,97 €   

30.12.2021 Rate 6.910,99 €                         442,25 €              6.468,74 €   53.497,23 €   

30.03.2022 Rate 6.910,99 €                         394,54 €              6.516,45 €   46.980,78 €   

30.06.2022 Rate 6.910,99 €                         346,48 €              6.564,51 €   40.416,27 €   

30.09.2022 Rate 6.910,99 €                         298,07 €              6.612,92 €   33.803,35 €   

30.12.2022 Rate 6.910,99 €                         249,30 €              6.661,69 €   27.141,66 €   

30.03.2023 Rate 6.910,99 €                         200,17 €              6.710,82 €   20.430,84 €   

30.06.2023 Rate 6.910,99 €                         150,68 €              6.760,31 €   13.670,53 €   

30.09.2023 Rate 6.910,99 €                         100,82 €              6.810,17 €   6.860,36 €     

30.12.2023 Rate 6.910,96 €                         50,60 €                6.860,36 €   -  €              

2016 27.643,96 €                       5.549,45 €           22.094,51 € 174.257,30 € 

2017 27.643,96 €                       4.890,43 €           22.753,53 € 151.503,77 € 

2018 27.643,96 €                       4.211,73 €           23.432,23 € 128.071,54 € 

2019 27.643,96 €                       3.512,79 €           24.131,17 € 103.940,37 € 

2020 27.643,96 €                       2.793,02 €           24.850,94 € 79.089,43 €   

2021 27.643,96 €                       2.051,76 €           25.592,20 € 53.497,23 €   

2022 27.643,96 €                       1.288,39 €           26.355,57 € 27.141,66 €   

2023 27.643,93 €                       502,27 €              27.141,66 € -  €              
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Übersicht Vertragsübernahme Anlage 5

Vertragspartner Gegenstand Vertragsstand

SWH Hölter Wassertechnik 

Betriebsgesellschaft GmbH, jetzt 

WTE (B)

 Betreibervertrag Schmutzwasserbeseitigung 

 03.12.1998 in der Form der 

1. Änderung vom 20.11.2000 

und Ergänzungsverein-

barung vom 26.05.2015 

MIDEWA GmbH
 Vereinbarung 03-4-1112-08 zur 

Datenübermittlung 

 24.11.2008 in der Form der 

Änderung vom 09.02.2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss 39/2016 „Zweckvereinbarung zur kaufmännischen Geschäftsbesorgung und 

technischen Überwachung Flughafen Cochstedt“ 

 

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ be-

schließt die Zweckvereinbarung zur kaufmännischen Geschäftsbesorgung und technischen 

Überwachung für das Gebiet des Flughafens Cochstedt zwischen dem WAZV und der Stadt 

Hecklingen und ermächtigen den Verbandsgeschäftsführer zur Unterzeichnung des Vertrages. 
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Eintritt in Zuwendungsbescheide  Anlage 6  

    
    
    

Gegenstand 
Bescheid 
vom 

Art Betrag 

1. BA 27.03.2002 Feststellungsbescheid      466.000,00 €  

Widerrufsbescheid -        5.830,35 €  

       460.169,65 €  

2. BA 17.03.2003  3. Änderungsbescheid       613.500,00 €  

3. BA 06.12.2003  Feststellungsbescheid       469.000,00 €  

 Gesamt    1.542.669,65 €  
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Zweckvereinbarung Schmutzwasserbeseitigung Stadt Hecklingen OT Cochstedt 

(nur Flughafen) 

 

zwischen  

 

der Stadt Hecklingen, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Uwe Epperlein,  

Herrmann Danz-Straße 46, 39444 Hecklingen 

 

        - nachfolgend Stadt Hecklingen-   

und 

 

dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“, vertreten durch den Verbands-

geschäftsführer Herrn Andreas Beyer, Am Schütz 2, 39418 Staßfurt 

 

- nachfolgend WAZV -  

 

Präambel 

 

Ziel dieser Zweckvereinbarung ist, langfristig eine technisch und organisatorisch sichere und wirtschaft-

lich tragfähige Schmutzwasserbeseitigung im Rahmen des vorhandenen Anlagenbestandes zu gewähr-

leisten.  

 

Dazu verpflichtet sich der WAZV für die Stadt im nachfolgend vereinbarten Umfang die kaufmännische 

Geschäftsbesorgung und technische Überwachung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Zweckver-

einbarung i. S. d. § 3 Abs. 1 GKG-LSA durchzuführen.  

 

Es wird vereinbart, dass die Stadt Rechts- und Pflichtenträger der Aufgabe der Schmutzwasserbeseiti-

gung bleibt und nur die kaufmännische Geschäftsbesorgung und technische Überwachung im nachfol-

gend vereinbarten Umfang auf den WAZV übertragen wird.  

 

§ 1 

Vertragsgegenstand und Vertragsgebiet 

 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Regelung der Übertragung der kaufmännischen Geschäfts-

besorgung und technischen Überwachung für die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung im 

Vertragsgebiet. Art und Umfang der Geschäftsbesorgung/Überwachung bestimmen sich auf der 

Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt 

und den Regelungen dieser Zweckvereinbarung. 
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2. Die Abgrenzung des Vertragsgebietes ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Lagekarte. Es 

umfasst nur das Gebiet des Flughafens des OT Cochstedt. 

 

§ 2 

Grundlagen des Vertrages 

 

Grundlagen des Vertrages sind:  

 

- das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG LSA),  

- das Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) 

- das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 

- die Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt Hecklingen (technische Satzung) 

- die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung der zentralen Schmutzwasser-

beseitigungsanlagen der Stadt Hecklingen im Ortsteil Cochstedt 

- die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der 

Stadt Hecklingen im Gebiet des Flughafens Ortsteil Cochstedt 

 

in der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 3 

Art und Umfang der Aufgabenübertragung 

 

1. Die Stadt betreibt nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung vom 06.09.2005 zur 

Beseitigung des im § 1 Abs. 2 benannten Entsorgungsgebiets anfallenden Schmutzwassers eine 

rechtlich selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.  

 

2. Die Stadt überträgt dem WAZV die in dieser Vereinbarung benannten und die in der Anlage 2 zu-

sammengestellten Aufgaben. Der WAZV gestattet der Stadt die technischen, kaufmännischen 

und verwaltungsseitigen Einrichtungen des Verbandes insoweit mit zu benutzen.  

 

3. Der WAZV nimmt zur Erfüllung der übernommenen Aufgaben die Einrichtung zur Schmutzwas-

serbeseitigung mit den dazugehörenden Grundstücken, Geräten, Arbeitsmitteln und  sämtlichem 

sonstigen Zubehör in ihrer Gesamtheit, insbesondere mit allen erforderlichen Dokumenten in Be-

sitz, soweit dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist. Das Eigentum hieran verbleibt bei der 

Stadt. 

 

4. Die Stadt stellt dem WAZV alle zur Erfüllung der übernommenen Aufgaben erforderlichen Unter-

lagen (soweit vorhanden) zur Verfügung.  

 

Hierzu gehören insbesondere:   

 

- Bestandsunterlagen 

- Kalkulationen für Gebühren und Kostenerstattungen 

- Monatliche Kontoauszüge für Zahlungseingänge Flughafen Cochstedt 

- Monatlich Ergebnisse aus Vollstreckung 

 

5. Der WAZV wird bei den übertragenen Aufgaben ausschließlich im Namen und für Rechnung der 

Stadt tätig.  
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§ 4 

Grundsätze der Aufgabenerfüllung 

 

1. Die für die Stadt maßgebenden Gesetze, Verordnungen, Satzungen werden auch vom WAZV 

beachtet. Dies gilt insbesondere für die sich aus den Satzungen, Gesetzen und Verordnungen 

ergebenden einzuhaltenden Fristen. 

 

2. Der WAZV wirkt an notwendigen Anpassungen und Überarbeitungen des Satzungsrechtes mit. 

  

§ 5 

Entscheidungsrecht der Stadt 

 

Über alle öffentlichen Angelegenheiten der Schmutzwasserbeseitigung, die nicht durch zwingende (ge-

setzliche oder behördliche) Bestimmungen geregelt sind, entscheidet allein die Stadt. Der WAZV beach-

tet und wendet im Rahmen seiner Befugnisse nach dieser Zweckvereinbarung bestehendes und künfti-

ges Satzungsrecht an.  

 

§ 6 

Betrieb und Unterhaltung 

 

1. Die Überwachung der öffentlichen Einrichtung wird durch den WAZV nach dem Stand der Tech-

nik durchgeführt. Es können keine Ersatzansprüche gegen den WAZV geltend gemacht werden, 

wenn er hieran aus objektiven Gründen oder höherer Gewalt gehindert ist.  

 

2. Der Zustand der Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung hat den Anforderungen der einschlägi-

gen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstigen Regelwerken zu genügen. Soweit das 

nicht der Fall ist, ist die Einrichtung durch die Stadt in einen gesetzeskonformen Zustand zu ver-

setzen. Den WAZV wird die Stadt auf die hierzu durchzuführenden Maßnahmen hinweisen. 

 

3. Es wird vereinbart, dass der WAZV die Stadt in geeigneter Weise über seine Tätigkeiten infor-

miert. Soweit die Stadt rechtlich im Außenverhältnis gegenüber Behörden zur Erstellung und Ab-

gabe von Informationen verpflichtet ist, hat der WAZV im Innenverhältnis diese zu erstellen und 

der Stadt zu übergeben. 

 

§ 7 

Informationspflichten und Prüfungsrecht der Stadt 

 

1. Die Parteien verpflichten sich, zur Gewährleistung einer an den Gesichtspunkten der Umweltver-

träglichkeit und Wirtschaftlichkeit orientierten Schmutzwasserbeseitigung jederzeit vertrauensvoll 

zusammenzuarbeiten, d. h., sich gegenseitig rechtzeitig und umfassend zu informieren und sich 

über alle Maßnahmen abzustimmen, die den Regelungsbereich der vorliegenden Zweckverein-

barung betreffen. 

 

2.  Die Stadt hat jederzeit das Recht, Einblick in die vom WAZV zur Erfüllung der Pflichten    

dieser Zweckvereinbarung eingerichteten Buchführung bzw. den entsprechenden Teilen der Gesamt-

buchführung und die dort befindlichen bzw. zuzuordnenden Geschäftsunterlagen zu nehmen, auf Ver-

langen Kopien zu erhalten und Auskünfte über den wirtschaftlichen Stand zu verlangen.  
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§ 8 

Haftung des WAZV 

 

Der WAZV haftet für von ihm zu vertretende Sach- und Vermögensschäden nur in dem Umfang, wie die 

von ihm unterhaltende Betriebshaftpflichtversicherung für den jeweiligen Schaden Deckung gewährt. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, 

soweit nicht wegen Vorsatzes zwingend gehaftet wird.  

 

§ 9 

Leistungsabrechnung mit der Stadt 

 

1. Die Stadt erstattet dem WAZV die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen angefallenen 

Kosten. Die erbrachten Leistungen werden pauschalem Aufwand abgerechnet und sind jeweils in 

2 Teilbeträgen zum 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres fällig.  

 

2. Die Kosten betragen pro Jahr für den Zeitraum 2017-2019: für die kaufmännische Geschäftsbe-

sorgung 500,00 Euro, für die technische Überwachung 3.000,00 Euro.  

 

3. Leistungen, die die Überwachungstätigkeit des WAZV überschreiten, sind gesondert zu beauftra-

gen und zu vergüten. 

 

4. Nach Ablauf des in Nr. 2 dieser Vereinbarung genannten Zeitraumes wird der WAZV die Kosten 

entsprechend der Steigerung des TVÖD (VKA) anpassen. Ausgangspunkt der Erhöhung ist der 

Stand TVÖD 31.12.2016. Die Anpassung gilt für einen Zeitraum von 3 Jahren. 

 

§ 10 

Benutzung der gemeindlichen Verkehrsräume 

 

Der WAZV ist berechtigt, bei der Erfüllung der von ihm mit dieser Vereinbarung übernommenen Aufga-

ben die gemeindlichen Verkehrsräume in der Stadt unentgeltlich zu benutzen, soweit der Gemeinge-

brauch dadurch nicht über das erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt wird. Soweit für die Überwa-

chungstätigkeit Nutzungsrechte erforderlich sind, gestattet die Stadt dem WAZV die Ausübung dieser. 

 

§ 11 

Haushaltsplan, Erfolgsplan, Jahresabschluss 

 

1. Vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres stellt der WAZV alle zur Erarbeitung des Haushalts für 

die „Kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser“ erforderlichen Kennzahlen zur Verfügung.  

 

2. Die Vorlage durch den WAZV nach Abs. 1 muss so erfolgen, dass der Haushalt rechtzeitig auf-

gestellt werden kann.  

 

3. Der WAZV legt der Stadt die Saldenlisten für „Kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser“ bis 

zum 31.03. des Folgejahres vor. 

 

§ 12 

Einzug der Gebühren 

1. Jeglicher Zahlungsverkehr, der die Schmutzwasserbeseitigung betrifft, ist über das Konto der 

Stadt Hecklingen abzuwickeln. 
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2. Die Stadt Hecklingen verpflichtet sich, den WAZV mindestens 1 x im Monat über erfolgte Zahlun-

gen durch Übersendung des Kontoauszuges zu informieren. Die Information kann elektronisch 

erfolgen. 

 

§ 13 

Vertragsdauer/Abwicklung 

 

1. Die Zweckvereinbarung wird unbefristet beginnend ab 01.01.2017 abgeschlossen. Die Parteien 

können die Zweckvereinbarung jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalen-

derjahres kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und förmlich zugestellt werden. 

 

2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt unberührt. Die Kündigung hat schriftlich 

per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt z. B. 

vor, wenn eine der Vertragsparteien die ihr obliegenden Leistungen nicht erbringt und diese auch 

trotz Mahnung nicht nachholt. 

 

3. Bei Vertragsbeendigung ist der WAZV verpflichtet, die während der Betriebsführung ausschließ-

lich für die Stadt erstellten Geschäfts-, Betriebs- und sonstige Unterlagen innerhalb von drei Mo-

naten nach Vertragsbeendigung an die Stadt herauszugeben. 

 

§ 14 

Personalübernahme 

 

Eine Personalübernahme erfolgt nicht. 

 

§ 15 

Versicherungen 

 

Die vermögensrechtlichen Versicherungen für die Sachanlagen der Stadt schließt diese eigenständig ab.  

 

§ 16 

Aufgabenerfüllung 

 

Der WAZV kann die Rechte und Pflichten aus dieser Zweckvereinbarung gemäß § 1 auf einen anderen 

ganz oder teilweise nur mit Zustimmung der Stadt übertragen. 

 

§ 17 

Steuerliche Behandlung 

 

Für den Fall, dass aus diesem Vertrag steuerliche Pflichten hervorgehen oder zukünftig hervorgehen 

werden, sind sich die Beteiligten darin einig, dass die Stadt Hecklingen diese zusätzlich zum im § 9 ge-

nannten Entgelt zu tragen hat. 
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§ 18 

Unwirksamkeitsklausel 

 

Sollen einzelne Bestimmungen dieser Zweckvereinbarung unwirksam sein oder werden, führt das nicht 

zur Unwirksamkeit der ganzen Vereinbarung. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksamen 

Bestimmungen durch solche dem beabsichtigten wirtschaftlichen und technischen Erfolg möglichst nahe 

kommenden Vereinbarungen zu ersetzen. 

 

§ 19 

Schriftform 

 

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Än-

derungen dieser Schriftformklausel. 

 

§ 20 

Bestandteile der Zweckvereinbarung 

 

Die Anlage 1 und die Anlage 2 sind Bestandteil dieser Zweckvereinbarung. 

 

§ 21 

Bekanntmachung 

 

Die beteiligten kommunalen Körperschaften haben die Zweckvereinbarung nach den für ihre Satzungen 

geltenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen.  

 

§ 22 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Zweckvereinbarung wird am Tage nach der letzten Bekanntmachung, frühestens am 01. Januar 

2017 wirksam. 
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Anlage 2 - Leistungsverzeichnis  

 

Kaufmännische Geschäftsbesorgung  

 

1. Jahresverbrauchsabrechnung 
 

- Verwaltung und Vorhaltung von Stamm- und Bewegungsdaten 

- Grundstückdatenerfassung 

- Erstellung von Gebührenbescheiden für zentrale Entsorgung Schmutzwasser 

- Pflege von Tarifänderungen 

- Kontrolle der Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge   

- Erstellung OP-Listen, Saldenlisten 

- Mahnwesen; vom WAZV wird die 1. Mahnung erstellt, die zwangsweise Beitreibung erfolgt durch 

die Stadt 

- Widerspruchsbearbeitung; Vorbereitung des Widerspruchsbescheides, welcher durch die Stadt 

erlassen wird 

- Zuarbeiten zu Klageverfahren 

- Erarbeitung von Stundungsanträgen, die durch die Stadt erlassen werden 

- Vorbereitung der Vollstreckung; nach Mahnung werden alle für die Vollstreckung relevanten Un-

terlagen an die Stadt übergeben  

- Kundendienst; Bearbeitung von Anfragen, Reklamationen, Beschwerden 
 

2. Rechnungswesen 
 

- Debitorenbuchhaltung 

- Zahlungsverkehr 

- Zuarbeiten zum Haushaltsplan 

 

3. Satzungsrecht/Kalkulationen 
 

- Vorschläge für Änderungen des Satzungsrechtes 

- Mitwirkung bei der Erstellung von Kalkulationen für Gebühren 
 

4. Öffentlichkeitsarbeit 
 

- Ansprechpartner für Fragen der Bürger im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung 

- Veröffentlichung der Satzungen auf der Internetpräsenz des WAZV 
    

Technische Überwachung der Schmutzwasserbeseitigungsanlage 

 

- Kontrolle von jährlich 1/3 der Haltungen und Schächte sowie Reinigung der Schmutzfänger (ins-

gesamt 4.910 m, 111 Schächte) 

- Kontrolle und Befreiung der Schächte der Transportleitung, Befreiung von Wildwuchs zur Früher-

kennung von Verstopfungen (2.450 m, 39 Schächte) 

- Kanalspiegel zur Früherkennung von Verstopfungen 

- Bedienung und Wartung der vorhandenen Technik nach Betriebsvorschriften  

- Durchführung der Eigenkontrollen 

- An- und Abfahrt 

- Hinweise auf erforderliche Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 dieser Vereinbarung 
 

Nicht enthalten sind tatsächliche Kosten, die im z.B. Havariefall anfallen sowie Kosten für Reparatu-

ren/Erneuerungen.        
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2. Sonstiges 

 
 

Staßfurt, den 7. Februar 2017 

 

Öffentliche Ausschreibung  
 

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ (WAZV) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
6 Städten und Gemeinden als Verbandsmitglieder. Er versorgt ca. 50.000 Einwohner sowie Gewerbe und Industrie 
mit Trinkwasser, ist für die Abwasserentsorgung von 53.000 Einwohnern und im Rahmen einer Zweckvereinbarung 
für die Niederschlagswasserbeseitigung von ca. 20.000 Einwohnern in 2 Städten zuständig.  
 

Wir suchen spätestens zum 01.10.2017, zunächst befristet bis 30.09.2019, eine/n 
 

Mechatroniker/- in bzw. Elektroniker/- in 
für Betriebstechnik oder gleichwertig 

 

Ihre Aufgaben: 

 Montage, Prüfung, Reparatur und Wartung von wasser- und abwassertechnischen Anlagen wie Pumpwer-

ke, Druckerhöhungsanlagen, Kläranlagen 

 Wartung und Instandsetzung von Armaturen, Maschinen und Pumpen mit den zugehörigen Steuerungsan-

lagen 

 Allgemeine Tätigkeiten im Bereich Kanalnetz und Kläranlage  

 Teilnahme an der Rufbereitschaft Bereich Abwasser 
  

Ihr Profil: 

 eine abgeschlossene Ausbildung Mechatroniker/- in bzw. Elektroniker/- in 

 für Betriebstechnik oder gleichwertig 

 Berufserfahrung möglichst in gleicher oder ähnlicher Position 

 Kenntnisse SPS- Technik, Siemens S7 

 Führerschein Klasse B und C1E 

 Schaltberechtigung bis 30 KV 

 
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem komplexen Aufgabengebiet. Die Vergü-
tung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVÖD. Eine Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist angestrebt. 
Bei gleicher Leistung und Qualifikation werden Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sowie Gleichgestellter 
im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt berücksichtigt. 
  

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, lückenloser Arbeitsnachweis, Passbild, Zeugnisse und Be-
fähigungsnachweise) richten Sie bitte bis zum 15.03.2017 an den  
  

Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ 
z.H. des Verbandsgeschäftsführers – persönlich –  

Am Schütz 2 
39418 Staßfurt 

 

Zur Kosteneinsparung haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Bewerbung per E-Mail einzureichen. Diese senden Sie 
bitte an bewerbung@bode-wipper.de. Es werden ausschließlich Bewerbungen im pdf-Format akzeptiert. 
Bewerbungen mit anderen Anhängen werden ungeöffnet gelöscht. 
 

Bewerbungsunterlagen, die auf dem Postwege zugeschickt werden, werden aus Kostengründen nur zurückge-
schickt, wenn Sie uns einen ausreichend frankierten Rückumschlag in angemessener Größe einreichen. Ansons-
ten werden die Bewerbungsunterlagen von nicht berücksichtigten Bewerbern/innen nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Bewerbungsschluss vernichtet. Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 
 

gez. Andreas Beyer    
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